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Umweltschadstoffe in natürlichen Mineralwässern 

Parallel zur EG-Trinkwasserrichtlinie soll auch die EG-Richtlinie über 
die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern 
novelliert werden. 

Im Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Mineral-
wasserrichtlinie werden lediglich einheitliche Anforderungen für mikro-
biologische und organoleptische Stoffe (zum Beispiel Geruch, Ge-
schmack) festgesetzt. Grenzwerte für Parameter, die für Trinkwasser 
selbstverständlich sind, wie Nitrat, Pflanzenschutzmittel oder Arsen und 
andere Schwermetalle, werden nicht benannt. Ständige Kontrollen, die 
für Trinkwasser vorgeschrieben sind, sind für Mineralwasser nicht gere-
gelt. Eine Aufbereitung des Mineralwassers soll in Zukunft auch mit 
Ozon zulässig sein. 

Bei einer Anhörung über die EG-Mineralwasserrichtlinie wurde auch 
über die Behandlung mit Aktivkohlefiltern gesprochen, obwohl dies 
nicht mit der „ursprünglichen Reinheit" des „natürlichen Mineralwas-
sers" zu vereinbaren ist. Bei der Zulassung von Brunnen werden in den 
Ländern auch unterschiedliche Grenzwerte für Nitrat zugrunde gelegt, 
obwohl beim natürlichen Mineralwasser eigentlich keine Belastung zu 
erwarten wäre. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit vom 
21. Juni 1995 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Es fragt sich, ob und wieweit sich natürliches Mineralwasser noch 
deutlich von gewöhnlichem Trinkwasser unterscheidet, weil es auf-
grund der unterirdischen Herkunft vor jedem Verunreinigungsrisiko 
geschützt ist, wie es die EG-Richtlinie definiert. 

Wenn bei belasteten Trinkwasserbrunnen die Verteilung von Mineral-
wasser vorgeschrieben wird, ohne daß die Belastung des Mineralwas-
sers mit Nitrat oder Pestiziden untersucht werden muß, ist dies schwer 
verständlich. 

Da die Mineralwasserrichtlinie auf Artikel 100 a basieren soll, besteht 
die Gefahr, daß zukünftig nationale Sonderregelungen zum Gesund-
heitsschutz ausgeschlossen werden und belastete Mineralwässer impor-
tiert werden. 

1. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Belastung 
von Mineralwasserbrunnen mit Schadstoffen, z. B. Nitrat, Pflanzen-
schutzmitteln, Arsen und anderen Schwermetallen in Deutschland? 

Die Bestimmungen der Mineral- und Tafelwasserverordnung 
schreiben vor, daß natürliches Mineralwasser seinen Ursprung in 
einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasser-
vorkommen haben muß, und daß es von ursprünglicher Reinheit 
ist. Dies bedeutet, daß natürliches Mineralwasser nicht mit 
anthropogenen Schadstoffen belastet sein darf. 

Bei den für natürliche Mineralwässer vorgeschriebenen amtlichen 
Anerkennungsverfahren ist anhand von geologischen und hydro-
logischen Gutachten darzulegen, daß die Quellen ausreichend vor 
Verunreinigungen geschützt sind. Ergeben sich bei späteren Kon-
trollen Hinweise auf eine Verunreinigung einer Quelle, so ist 
unverzüglich jede Gewinnung und Abfüllung zum Zweck des In-
verkehrbringens solange zu unterlassen, bis die Ursache für diese 

Verunreinigung beseitigt ist. 

Erhöhte Nitratgehalte in natürlichen Mineralwässern dürfen nur 
geologischen Ursprungs sein und nicht z. B. aus Düngemitteln 
stammen, die im Einzugsgebiet der Mineralwasserquelle ausge-
bracht wurden. Daher liegen die Nitratgehalte bei natürlichen 
Mineralwässern meist unter 10 mg/1 und erreichen bei weitem 
nicht den für Trinkwasser festgelegten Höchstwert von 50 mg/1. 

Eine Belastung von deutschen natürlichen Mineralwässern mit 
Pflanzenschutzmitteln, die auf den Zufluß ungenügend geschütz-
ter Quellenvorkommen zurückzuführen wäre, ist nach Mitteilung 
der für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Landesbehör-
den im Rahmen der amtlichen Überwachung lediglich in drei Fäl-
len beobachtet worden. Die belasteten Erzeugnisse wurden bean-
standet. Zwei Brunnen sind durch die eingeleiteten Sanierungs-
maßnahmen inzwischen frei von Rückständen. Die Sanierung des 
dritten Brunnens steht vor dem Abschluß. In einem ausländischen 
Mineralwasser konnten Pflanzenschutzmittel in geringen Men-
gen, die unterhalb des Höchstwertes für Trinkwasser von 
0,1 Mikrogramm pro Liter lagen, festgestellt werden. 

Arsen ist in einigen natürlichen Mineralwässern geogen bedingt 
in höheren Konzentrationen enthalten. Auf der Vermarktungs-
stufe dürfen diese Wässer den in der Mineral- und Tafelwasser-
verordnung für Arsen festgesetzten Höchstgehalt von 0,05 mg/1 
nicht überschreiten. Untersuchungen im Jahre 1993 eines maß-
geblichen Anteils der natürlichen Mineralwässer des deutschen 
Marktes auf Arsen ergaben, daß 96 % der Wässer einen Arsen-
gehalt unter 0,01 mg/1 aufwiesen. 
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Für eine Reihe von Schwermetallen wie z. B. Blei, Quecksilber 
und Cadmium enthält die Mineral- und Tafelwasserverordnung 
Höchstwerte, die bei natürlichen Mineralwässern nicht über-
schritten werden dürfen. Die im Rahmen der amtlichen Über-
wachung festgestellten Gehalte an diesen Stoffen liegen in natür-
lichen Mineralwässern unter den Höchstwerten oder noch unter 
den Nachweisgrenzen für diese Stoffe. 

2, In welchen Fällen wurde bisher der Handel mit Mineralwasser 
beschränkt oder untersagt wegen einer Gesundheitsgefährdung? 

Die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Landesbehör-
den haben in den vergangenen fünf Jahren nur einige wenige 
Fälle von Beanstandungen bei natürlichen Mineralwässern ge-
nannt, die sich auf die Zusammensetzung der Erzeugnisse bezo-
gen. Es handelte sich hierbei zumeist um mikrobiologische Verun-
reinigungen oder um Fälle, die ihre Ursache in Mängeln in den 
Reinigungs- und Abfüllanlagen hatten. In je einem Fall wurde 
eine Verunreinigung mit Nickel bzw. mit Kohlenwasserstoffrück-
ständen festgestellt. Die Beanstandungen führten zu Brunnen-
stillegungen, zu Handelsuntersagungen bzw. -beschränkungen, 
auch wenn sich eine Gesundheitsgefährdung für die Verbraucher 
zumeist nicht ableiten ließ. 

3. Welche mikrobiologischen Belastungen sind bei abgefülltem Mine-
ralwasser zulässig? 

Die mikrobiologischen Anforderungen an natürliche Mineralwäs-
ser sind in § 4 der Mineral- und Tafelwasserverordnung fest- 
gelegt. Danach muß natürliches Mineralwasser frei sein von 
Krankheitserregern. Dieses Erfordernis gilt als nicht erfüllt, wenn 
bestimmte Indikatorkeime nachgewiesen werden können. Dar-
über hinaus ist ein Richtwert für die Koloniezahl am Quellaustritt 
(20 je ml) sowie ein Grenzwert für die Koloniezahl bei Proben, die 
nach der Abfüllung entnommen werden (100 je ml), festgelegt. In 
Anlage 3 der Verordnung sind die anzuwendenden Unter-
suchungsverfahren angegeben. 

4. Seit wann und warum wurde die Angabe eines Haltbarkeitsdatums 
für Mineralwasser vorgeschrieben? 

Bei Erlaß der Lebensmittel-Kennzeichnungsrichtlinie waren zu-
nächst eine Reihe von Produktgruppen von den Bestimmungen 
dieser Richtlinie ausgenommen worden, so unter anderem auch 
natürliches Mineralwasser. Da man bei der Überarbeitung dieser 
Richtlinie den Ausnahmekatalog aus allgemeinen Erwägungen 
kürzen wollte, gab es keine triftigen Gründe, die dafür sprachen, 
das natürliche Mineralwasser weiterhin auszunehmen und von 
der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums zu befreien. Die dar-
aufhin geänderten gemeinschaftlichen Bestimmungen wurden so- 
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dann im Dezember 1990 in deutsches Recht umgesetzt (§ 8 Abs. 9 
der Mineral- und Tafelwasserverordnung). Die Vorschrift trat am 
1. Januar 1991 in Kraft; aufgrund von Übergangsvorschriften 
konnten natürliche Mineralwässer ohne Angabe des Mindest-
haltbarkeitsdatums noch bis zum 20. Juni 1992 in den Verkehr 
gebracht werden. 

5. Welche Behandlungsmethoden sind in Deutschland für Mineral-
wasser erlaubt, und welche werden angewendet? 

Die beim Herstellen von natürlichem Mineralwasser zugelasse-
nen Verfahren sind in § 6 der Mineral- und Tafelwasserverord-
nung aufgeführt: 

1. Abtrennen bestimmter natürlicher Inhaltsstoffe, wie Eisen- und 
Schwefelverbindungen, durch Filtration oder Dekantation, 
gegebenenfalls nach Belüftung, sofern die Zusammensetzung 
des natürlichen Mineralwassers durch dieses Verfahren in sei-
nen wesentlichen, seine Eigenschaften bestimmenden Be-
standteilen nicht geändert wird; 

2. vollständiger oder teilweiser Entzug der freien Kohlensäure 
durch ausschließlich physikalische Verfahren; 

3. Versetzen oder Wiederversetzen mit Kohlendioxid. 

Natürlichem Mineralwasser dürfen keine Stoffe zugesetzt wer-
den; es dürfen keine Verfahren zu dem Zweck durchgeführt 
werden, den Keimgehalt im natürlichen Mineralwasser zu ver-
ändern. 

Nach Angaben der Länderbehörden werden eine oder mehrere 
der zugelassenen Verfahren von den meisten Brunnenbetrieben 
angewandt. In vielen Betrieben wird die Enteisenung und Ent-
schwefelung beschleunigt, indem die zur Belüftung verwendete 
Luft mit Ozon angereichert wird. Dabei fallen unter bestimmten 
Bedingungen auch Mangan- und Arsenverbindungen aus. Beim 
Einsatz von mit Ozon angereicherter Luft wird zumeist anschlie-
ßend über Kies- oder Sand- und Aktivkohlefilter filtriert. In sel-
tenen Fällen werden Aluminiumoxidfilter eingesetzt, um den 

Fluoridgehalt zu reduzieren. 

6. Warum soll in Zukunft die Ozonbehandlung zusätzlich erlaubt 
werden, und wie müßte dies eindeutig geregelt werden? 

Die Anreicherung der Luft mit Ozon, die zur Ausfällung von Eisen 
aus natürlichen Mineralwässern erforderlich ist, hat zur Folge, daß 
das Eisen schnell und vollständig in eine Oxidationsform gebracht 
wird, die leicht durch Filtration aus dem Wasser entfernt werden 
kann. Das Verfahren hat weite Verbreitung gefunden und wird 
heute als Stand der Mineralbrunnentechnik angesehen. 

Aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist jedoch 
nicht auszuschließen, daß bei nicht sachgemäßer Anwendung die 
eingesetzten Mengen an mit Ozon angereicherter Luft in natür- 
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lichen Mineralwässern mit bestimmter Zusammensetzung über 
die gewünschten Oxidationsvorgänge hinaus noch andere Verän-
derungen bewirken können. Auf Anregung der Bundesregierung 
hat die Europäische Kommission daher in einem Vorschlag zur 
Änderung der Mineralwasser-Richtlinie vorgesehen, daß die 
Bestimmungen der Anwendung von mit Ozon angereicherter Luft 
auf Gemeinschaftsebene nach Anhörung des Wissenschaftlichen 

Lebensmittelausschusses und nach dem Verfahren des Ständigen 
Lebensmittelausschusses festgelegt werden. Das Bundesinstitut 
für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin 
und das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Umwelt-
bundesamtes sind bereits beauftragt, zur Vorlage in Brüssel die 
als erforderlich angesehenen Kriterien für den Einsatz dieses 
Verfahrens zu erarbeiten. 

7. Warum und wo wird Mineralwasser in Deutschland mit ozonhal-
tiger Luft und Aktivkohlefilter aufbereitet? 

In einer Reihe von deutschen natürlichen Mineralwässern kom-
men Eisengehalte bis zu 30 mg/1 vor. Das vollständige Entfernen 
dieser hohen Eisengehalte lediglich durch Belüftung mit Luftsau-
erstoff gelingt nicht immer in ausreichendem Maße, so daß es 
dann zu rötlichbraunen, für Verbraucher ekelerregenden Ausflok-
kungen in den abgefüllten Mineralwässern kommt. Auch Man-
gan, das in der Regel in diesen Wässern ebenfalls in erhöhten 
Mengen vorkommt, kann allein durch Belüften nicht entfernt 
werden. Mangan kann wie Eisen durch Bildung von Manganoxid-
hydrat ebenfalls in den Mineralwasserflaschen ausflocken. 

Um Eisen und Mangan bis auf geringste Spuren aus den natür-
lichen Mineralwässern zu entfernen, behandeln die Brunnenbe-
triebe das Wasser mit Luft, die mit Ozon angereichert ist. Das 
ausgefallene Eisenoxidhydrat wird mit Kies- oder Sandfiltern 
abgetrennt. Danach kann eine anschließende Filtration des Was-
sers über einen Aktivkohlefilter erforderlich werden, um geringe 
Reste von nicht umgesetztem Ozon und das aus Mangan entstan-
dene Permanganat zu entfernen. 

Nach Angabe des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen e. V. 
wird dieses Verfahren in Deutschland von etwa 30 bis 40 % aller 
Brunnenbetriebe eingesetzt. 

8. Warum wurden bisher keine Grenzwerte für bestimmte Umwelt-
schadstoffe im Mineralwasser festgelegt, und wird sich die Bundes-
regierung bei der Novellierung der EG-Richtlinie dafür einsetzen? 

Nach der Begriffsbestimmung für natürliches Mineralwasser in 
§ 2 der Mineral- und Tafelwasserverordnung muß das Wasser aus 
unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservor-
kommen stammen und von ursprünglicher Reinheit sein. Ein 
Wasser, in welchem Schadstoffe nachgewiesen werden, die nicht 
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geogenen Ursprungs sind, erfüllt somit nicht die Anforderungen 

an natürliche Mineralwässer. Somit bedarf es auch keiner Fest-

legung von Höchstwerten für Schädlingsbekämpfungsmittel, Lö-

sungsmittel und andere ähnliche Umweltschadstoffe. Für die Be-

urteilung der ursprünglichen Reinheit sollen jedoch künftig auf 

Gemeinschaftsebene die Analysemethoden einschließlich der 

analytischen Grenzwerte für den Nachweis des Nichtvorhanden-

seins von Verunreinigungen in natürlichen Mineralwässern fest-

gelegt werden. Dies sieht der bereits in Antwort zu Frage 6 

erwähnte Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung 

der Mineralwasser-Richtlinie vor. 

9. Wie sieht die Bundesregierung die Tatsache, daß in den einzelnen 
Bundesländern die Zulassung von Mineralwasserbrunnen aufgrund 
unterschiedlicher Grenzwerte u. a. für Nitrat vorgenommen wird, 
obwohl die Tatsache, daß Nitrat festgestellt wird, eine Zulassung 
eigentlich ausschließt? 

Der Bundesregierung liegen keine Hinweise vor, daß in den ein-

zelnen Bundesländern die amtliche Anerkennung natürlicher 

Mineralwässer von unterschiedlichen Grenzwerten u. a. für Nitrat 

abhängig gemacht wird. Im Rahmen des Anerkennungsverfah-

rens ist zu prüfen, ob das Wasser von ursprünglicher Reinheit ist. 

Da Wässer aus gut vor Verunreinigungen geschützten Quellvor-

kommen Nitrat, geologisch bedingt, in unterschiedlichen Mengen 

enthalten können, ist allein der Nachweis dieses Stoffes noch kein 

Grund, bei einem Wasser die amtliche Anerkennung als natür-

liches Mineralwasser zu versagen. Bei der Bewertung der ur-

sprünglichen Reinheit wird jedoch von den zuständigen Landes-

behörden im allgemeinen der in Fachkreisen genannte Orientie-

rungswert für eine Höchstkonzentration von 25 mg Nitrat pro Liter 

zugrunde gelegt. 

10. Wie oft müssen Mineralwässer auf gesundheitsgefährdende 
Umweltschadstoffe untersucht werden, und sollten Werte, Meßver-
fahren und Untersuchungshäufigkeit denen für Trinkwasser ent-
sprechen? 

Bereits für das amtliche Anerkennungsverfahren muß entspre-

chend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Mineral- und 

Tafelwasserverordnung eine umfassende Analyse einschließlich 

der gesundheitsgefährdenden Umweltschadstoffe durchgeführt 

werden. Die Untersuchungshäufigkeit und der dabei vorzuneh-

mende Analysenumfang im Rahmen der amtlichen Lebensmittel-

überwachung orientiert sich sodann an den Erfordernissen des 

Einzelfalles. So braucht z. B. ein ideal geschütztes Wasservor-

kommen auch bei Entnahme verhältnismäßig hoher Wassermen-

gen weniger intensiv überprüft werden als ein aufgrund geolo-

gischer Gegebenheiten weniger gut geschützter Brunnen, dem 

weitaus weniger Wasser entnommen wird. Daher dürfte eine Fest-

legung des Umfangs und der Häufigkeit der Untersuchungen in 

Abhängigkeit von der abgegebenen Wassermenge, wie dies beim 

Trinkwasser vorgeschrieben ist, nicht in jedem Fall zweckdienlich 
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sein. Darüber hinaus können die Behörden bei der amtlichen 
Anerkennung den Unternehmern bestimmte Untersuchungs-
häufigkeiten auferlegen. 

Die Analysenverfahren für die Untersuchung natürlicher Mineral-
wässer entsprechen weitgehend denen des Trinkwassers. Die für 
Trinkwasser festgesetzten Grenzwerte für Umweltschadstoffe, 
z. B. für Pestizide, Halogenkohlenwasserstoffe oder polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe, können jedoch für natürliche 
Mineralwässer nicht übernommen werden. Die Forderung nach 
ursprünglicher Reinheit setzt voraus, daß diese Stoffe in natür-
lichen Mineralwässern nicht nachweisbar sind. 

Darüber hinaus empfiehlt der Verband Deutscher Mineralbrun-
nen e. V. seinen Mitgliedern im Rahmen der unternehmerischen 

Sorgfaltspflicht, bestimmte Untersuchungen in vorgegebenen 
Zeitabständen durchzuführen. 

11. Wie steht die Bundesregierung zur Forderung nach einer umfassen-
den Kennzeichnung einer Behandlung der Mineralwässer, insbe-
sondere, ob sie z. B. mit Ozon oder Aktivkohlefilter behandelt wur-
den? 

Die Bundesregierung setzt sich entsprechend dem Votum des 
Bundesrates zum Vorschlag einer Richtlinie zur Änderung der 
Mineralwasser-Richtlinie bei den anstehenden Beratungen in 
Brüssel dafür ein, daß bei natürlichen Mineralwässern, denen 
durch Anwendung von mit Ozon angereicherter Luft Eisen ent-
zogen wurde, auf Gemeinschaftsebene eine Kennzeichnung vor- 
geschrieben wird. 

12. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über angeblich hohe 
Benzolbelastungen in Mineralwässern, die in Plastikflaschen in 
Tankstellen verkauft werden? 

Eine Umfrage bei den für die Lebensmittelüberwachung zustän-
digen Landesbehörden hat ergeben, daß diesen zur Frage der Be-
lastung von natürlichen Mineralwässern in Plastikflaschen mit 
Benzol, die an Tankstellen verkauft wurden, keine Erkenntnisse 
vorliegen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen mit anderen 
Lebensmitteln sieht es das Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin als unwahrscheinlich 
an, daß Lagerung und Verkauf an Tankstellen einen Einfluß auf 
den Benzolgehalt der in solchen Flaschen verpackten Wässer 
haben könnte. 

13. Wie steht die Bundesregierung zu der Forderung, daß Mineralwas-
ser, das als Ersatz für belastetes Trinkwasser verteilt wird, wenig-
stens den Anforderungen für Trinkwasser entsprechen sollte? 

Natürliches Mineralwasser ist ein Lebensmittel, das von Verbrau- 
chern unbedenklich verzehrt werden kann. Sofern natürliches 
Mineralwasser als Ersatz für Trinkwasser angeboten wird, ist zu 
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berücksichtigen, daß sich einige natürliche Mineralwässer auf-
grund bestimmter Inhaltsstoffe nicht zur Herstellung von Säug-
lingsanfangsnahrung eignen. In diesen Fällen sollte daher auf 
solche natürlichen Mineralwässer zurückgegriffen werden, bei 
denen auf diesen Verwendungszweck ausdrücklich verwiesen 
wird. Natürliche Mineralwässer mit derartigen Auslobungen müs-
sen die hierfür in der Mineral- und Tafelwasserverordnung fest-
gelegten besonderen Anforderungen erfüllen. 

14. Wie kann bei Zugrundelegung des Artikels 100 a für die EG-
Mineralwasserrichtlinie künftig eine Beibehaltung hoher Anforde-
rungen oder deren Verbesserungen in der deutschen Mineral-
wasser-Verordnung gewährleistet werden, und wie können Im-
porte belasteter Mineralwässer aus anderen Ländern verhindert 
werden? 

Die in der deutschen Mineral- und Tafelwasserverordnung aufge-
führten Vorschriften für natürliche Mineralwässer entsprechen bis 
auf die Grenzwerte für zehn chemische Stoffe den in der Mineral-
wasser-Richtlinie der EU festgelegten Bestimmungen. Die ge-
meinschaftlichen Vorschriften sollen demnächst durch eine Ände-
rung der Mineralwasser-Richtlinie den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und dem technischen Fortschritt durch Fortschrei-
bung verschiedener detaillierter Bestimmungen angepaßt wer-
den. Unter anderem ist die Festlegung von Grenzwerten für die 
Bestandteile natürlicher Mineralwässer auf Gemeinschaftsebene 
vorgesehen. 

Erzeugnisse aus anderen Ländern, die durch Belastung mit 
anthropogenen Stoffen die hohen Anforderungen an die ur-
sprüngliche Reinheit nicht erfüllen, dürfen aufgrund des Gemein-
schaftsrechts mit der Verkehrsbezeichnung „Natürliches Mineral-
wasser" nicht auf den europäischen und damit auch nicht auf den 

deutschen Markt gebracht werden. 

 


